
SELBSTSTÄNDIG ALS MARKTFAHRERIN

Ihre zahlreichen Vorteile 
 in der Selbstständigkeit als MarktfahrerIn
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bei Freunden

Wir kennen 

und vertreten 

Ihre Interessen.



DEIN GEWERBESCHEIN – DEINE RECHTLICHE SICHERHEIT 
Wir verhelfen Ihnen zu Ihrem Gewerbeschein: Bei wiederholtem Aufstellen und Anbieten 
von Waren aller Art auf Märkten bedarf es einer Gewerbeanmeldung. 

Marktfahrer sind Handelsgewerbetreibende, die ihr Gewerbe durch das Beziehen von 
Märkten ausüben, oder die bei Festen, sportlichen Veranstaltungen oder sonstigen Anläs-
sen, die mit größeren Ansammlungen von Menschen verbunden sind, den Kleinverkauf 
von Lebensmitteln, Nahrungsmitteln und sonstigen Waren, die zu diesen Gelegenhei-
ten üblicherweise angeboten werden, ausüben. Weitere Informationen finden Sie auf der 
Branchenseite auf wko.at. 

Alle Gewerbetreibenden, die auf einem Markt oder 
Gelegenheitsmarkt Waren feilbieten oder verkaufen, haben 

hierbei den Originalgewerbeschein oder die Verständigung 
über die Eintragung im GISA stets mitzuführen und auf 

Verlangen der behördlichen Organe vorzuweisen. Am 
Marktstand muss der Name und die Adresse sichtbar 
angebracht sein. Entsprechende Markttafeln können 
bei Bedarf über externe Partner des Landesgremiums 
zum Selbstkostenpreis bestellt werden. 

Der Gewerbeschein darf nicht RUHEND gemeldet 
sein! 

Sämtliche Märkte, Kir(ch)tage oder Feste sind für unse-
re gesamte Gesellschaft von erheblicher Bedeutung. Zu-

dem stellen sie einen wesentlichen regionalen Wirtschafts-
faktor dar. Durch die Einbindung von 

örtlichen Vereinen, Verbänden und 
freiwilligen Feuerwehren haben sie darü-

ber hinaus eine wichtige soziale Funktion für das Leben 
in der Gemeinde. Märkte und Festtage leisten durch 
ihre Einzigartigkeit, die nicht selten auf eine jahr
hundertelange Tradition zurückgeht, einen wert-
vollen Beitrag zur Erhaltung des österreichischen 
Kulturguts. Wir leisten daher einen umfassenden 
Beitrag, damit unsere Salzburger Märkte mit ihrer 
Tradition auch weiterhin ein unverzichtbarer 
Bestandteil unserer Gesellschaft und Wirtschaft 
bleiben können.

https://www.wko.at/branchen/handel/markt-strassen-wanderhandel/informationen.html
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/Maerkte_und_Gelegenheitsmaerkte.html
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/Maerkte_und_Gelegenheitsmaerkte.html


DEINE VORTEILE:
	� Anwendung Zusatz-KV des Markthandels hinsichtlich der Zuschläge an Sonn- und 

Feiertagen für ArbeitnehmerInnen, der seit 1.6.2015 lediglich für Betriebe mit einer 
Einreihung im Markt-, Straßen- und Wanderhandel gilt. 

	� Kostenlose Beratung in den Fachabteilungen (bspw. Arbeits- und Sozialrecht, Steuer- 
oder Unternehmensrecht) und allen Teilorganisationen der Wirtschaftskammer 
Salzburg. 

	� Regelmäßige Newsletter über sämtliche branchenrelevante Themenbereiche
	� Unkomplizierte und kostenlose Unterstützung bei der Gewerbeanmeldung des freien 

Handelsgewerbes im GISA (= Gewerbeinformationssystem Austria). Die Grundumlage 
beträgt jährlich 199,– Euro für Personen- und 398,– Euro für Kapitalgesellschaften. 
Neugründer sind im ersten Jahr nach der Gründung von der Grundumlagenpflicht 
befreit. 

	� „Kalte-Händeregelung“: Die Umsatzgrenze von 45.000,– Euro (netto) gilt für Umsätze 
im Freien. Die begünstigten Umsätze bis zu dieser Grenze müssen nicht einzeln auf-
gezeichnet werden. Die Tageslosung darf mittels Kassasturz ermittelt werden. Weiters 
gilt für diese Umsätze keine Belegerteilungs- und Registrierkassenpflicht.

	� Schulungen und Seminare zu jeweils aktuell gebotenen 
Themen und gesetzlichen Neuerungen sowie ein 
jährlich stattfindender Marktfahrer-Ausflug.

	� Die Unternehmensstruktur des Markt-, 
Straßen- und Wanderhandels in ganz 
Österreich ist geprägt von familiä-
ren Klein- und Mittelbetrieben. 
Daher ist es notwendig, auch in der 
Gesetzgebung verstärkt auf KMU und 
Einzelunternehmer zu achten und 
bei allen Gesetzesvorschlägen die 
Verhältnismäßigkeit zu wahren.

Weitere Informationen zur Verabreichung 
von Speisen und Getränken, Hygiene
bestimmungen, Preisauszeichnung oder zur 
richtigen Geschäftsbezeichnung finden Sie unter 
Branchenrecht auf wko.at

Übertretungen und Verstöße können zu Verwaltungsstrafen und/oder zum 
Platzverweis führen!

Fotos: Kalim - stock.adobe.com | Studio Firma/Stocksy - stock.adobe.com | tuayai - stock.adobe.com

https://www.wko.at/service/kollektivvertrag/zusatz-kv-arbeiter-markthandel-strassenhandel.html
https://www.usp.gv.at/steuern-finanzen/registrierkassen/ausnahmen-und-erleichterungen.html
https://www.wko.at/branchen/handel/markt-strassen-wanderhandel/branchenrecht1.html


Kontakt: 

Uwe Steinke 
(Obmann)

Mag. David Jochimstal 
(Geschäftsführer)

Rosemarie Mayerhofer 
(Sekretariat)

Landesgremium des Markt-, Straßen- und Wanderhandels
Julius-Raab-Platz 1 |5027 Salzburg
T 0662/8888-253 | F 0662/8888-960253
E markthandel@wks.at | W www.wko.at/sbg Fo
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MÄRKTEVERZEICHNIS-APP ERHÄLTLICH
Einfach die App via QR-Code oder im Google Play Store runterladen 
und die vielen Vorteile nutzen. Die App bietet Ihnen brandaktuelle 
Informationen zum österreichischen Marktgesche-
hen. Sie kann sowohl von Markthändlern als 
auch von Kunden genutzt werden.

 �Über das Menü können Märkte, Wochenmärkte  
oder News ausgewählt werden.

 �Märkte sind chronologisch sortiert, filterbar  
und durchsuchbar. 

 �Mit einen Klick auf den Eintrag erhält man 
Details über die jeweiligen Marktveranstaltun-
gen. Je nach Verfügbarkeit der Daten können 
verschiedene Infos eingeblendet werden, wie 
beispielsweise Marktart, Veranstaltungen, Be-
zirk, Bundesland mit direktem Link zur Adresse 
auf Google Maps, Abhaltungstermine und Kon-
taktinformationen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
unter Märkteverzeichnis – WKO.at

Das Landesgremium Wien bietet das bundesweite Märkteverzeich-
nis im Einzelfall und bei Bedarf auch weiterhin in Buchform an. Das gedruckte Ver-
zeichnis kostet 35,– Euro (inkl. 10 % Ust.). Achtung: Die Preise werden entsprechend 
dem Selbstkostenpreis indexiert. Entsprechende Bestellungen bitte ausschließlich an: 
markthandel@wkw.at. 

https://www.wko.at/branchen/w/handel/markt-strassen-wanderhandel/Maerkteverzeichnis.html?p=d2s9NCZlbWFpbD0%3d&utm_source=mailworx&utm_medium=email&utm_content=m%26%23228%3brkteverzeichnis+-+wko.at&utm_campaign=wks+%7c+m%c3%a4rkteverzeichnis-app&utm_term=n%2fa
mailto:markthandel%40wkw.at?subject=M%C3%A4rkteverzeichnis

